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Satzungsänderungsantrag 

Antragsteller Mitgliedsnummer 

Kontakt Datum 08.10.2024 

Paragraf §10 Bundesfinanzordnung -

Gegenstand / Thema Änderungsantrag zu Satzungsänderungsantrag FO_10_001 

abstimmungsfähiger 
Wortlaut 

Der Bundesparteitag beschließt, den §10 der Bundesfinanzordnung um den Absatz 2 und 3 wie folgt zu ändern und 
Absatz 4 zu streichen: 

(2) Analog zur Berechnung der Parteienfinanzierung beim Bundestag wird der theoretische Anspruch der LV und des
BV mit derzeit 1,09€ pro Wählerstimme und 0,45€ pro vereinnahmte Spende und Mitgliedsbeitrag berechnet. Damit
wird ein prozentualer Anteil der theoretischen Gesamtsumme berechnet. Ausbezahlt wird dann dieser errechnete
prozentuale Anteil der tatsächlich erhaltenen Parteienfinanzierung. Strafzahlungen werden, soweit möglich, der
verursachenden Gliederung abgezogen. Ansonsten verringert sich der Gesamtbetrag, der als Grundlage zur
prozentualen Verteilung dient.

     Die Landesverbände sollen ein ähnliches Berechnungsmodell für die Verteilung an die KV erstellen, dabei muss 
berücksichtigt werden, dass die Kreisverbände nicht immer mit den Wahlkreisen übereinstimmen. 

(3) Falls eine Gliederung nicht existiert, fallen die Beträge an die nächsthöhere Gliederung. Der Landesverband ist zur

Bereithaltung der Anteile verpflichtet, um sie im Wahlkampf den entsprechenden Wahlkreisen zur Verfügung zu stellen.
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Begründung  
Viele Spenden werden direkt von Mitgliedern an ihren KV OV oder BV gemacht, oft auch mit dem Gedanken, dass dann   
seiner Gliederung die Parteienfinanzierung auf diese Spende ausbezahlt wird, deshalb muss der Anteil der 
Parteienfinanzierung, der für Spenden bezahlt wird, auch zu 100% an die jeweilige Gliederung. 
 
Die Stimmen bei der Wahl wurden durch die Mitglieder in den unteren Gliederungen erarbeitet, deshalb muss auch der 
Anteil, der für die Wählerstimmen bezahlt wird, an die unteren Gliederungen ausbezahlt werden. 
 
Da die Mitgliedsbeiträge anteilig an die Gliederungen verteilt werden, kann der Anteil der Parteienfinanzierung auch direkt 
in dieser Größenordnung an die jeweilige Gliederung ausbezahlt werden, somit verbleibt auch ein Anteil beim Bund und 
bei den Ländern. 
 
Eine Umrechnung in Mitgliederzahlen oder Einwohnerzahlen im jeweiligen Bundesland macht keinen Sinn, da der 
Bundestag ausschließlich nach Wählerstimmen und Beiträgen/Spenden ausbezahlt; hier lässt sich kein Faktor finden, der 
dies kompensiert, deshalb sollte auch die Aufteilung intern nach den für die Parteienfinanzierung maßgeblichen Faktoren 
erfolgen. 

 
 

Beispielberechnung. 

 
 
 
 



 

 

 

 
                                        



 

Satzungsvergleich 

ALT NEU 

§ 10 Staatliche Teilfinanzierung 
(Finanzordnung) 

 
(2) Mit erstmaliger Auszahlung der staatlichen 

Fördermittel für eine erfolgreiche Teilnahme an 

der nächsten Bundestagswahl (,,Wahlkampf­ 

Kostenerstattung") wird für diesen Gesamtbetrag 

und bis auf weiteres folgender 

Verteilungsschlüssel festgelegt: 

 

Bundesverband: 5% 

Landesverbände: 20% 

Bezirksverbände: 5% 

Kreisverbände: 20% 

Ortsverbände: 50% 

 

 

 
(3) Falls eine Gliederung nicht existiert, fallen die 

Beträge an die nächsthöhere Gliederung. 

 

 
(4) Bei teilweise existenten Unter-Gliederungen 

wird im Verhältnis der Personenanzahl pro 

Gliederung prozentual aufgeteilt" 

§ 10 Staatliche Teilfinanzierung 
(Finanzordnung) 

  
(2) Analog zur Berechnung der Parteienfinanzierung beim 
Bundestag wird der theoretische Anspruch der LV und des BV mit 
derzeit 1,09€ pro Wählerstimme und 0,45€ pro vereinnahmte 
Spende und Mitgliedsbeitrag berechnet. Damit wird ein Prozentualer 
Anteil der theoretischen Gesamtsumme berechnet. Ausbezahlt wird 
dann dieser errechnete prozentuale Anteil der tatsächlich erhaltenen 
Parteienfinanzierung. Strafzahlungen werden, soweit möglich, der 
verursachenden Gliederung abgezogen. 

     Die Landesverbände sollen ein ähnliches Berechnungsmodell für 
die Verteilung an die Untergliederungen erstellen, dabei muss 
berücksichtig werden, dass die Kreisverbände nicht immer mit den 
Wahlkreisen übereinstimmen und die Wählerstimmen entsprechend 
umgerechnet werden. 

 

     (3) Falls eine Gliederung nicht existiert, fallen die Beträge an die       

nächsthöhere Gliederung. Die nächsthöhere Gliederung ist zur Bereithaltung 

der Anteile verpflichtet, um sie im Wahlkampf den entsprechenden 

Wahlkreisen zur Verfügung zu stellen. 

 

     (4) Bei teilweise existenten Unter-Gliederungen wird im Verhältnis der      
Personenanzahl pro Gliederung prozentual aufgeteilt 

 


